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Wasserversorgung  der

Selbstandiges Kommunalunternehmen
KDL Kommunalunternehmen des Land-
kreises Dillingen a. d. Donau“;
Jahresabschluss 2007 - Bilanz mit Ge-
winn- und Verlustrechnung

Der Verwaltungsrat des ,KDL Kommunalunternehmen
des Landkreises Dillingen a. d. Donau” hat in seiner
Sitzung am 16.12.2008 den gepriften Jahresab-
schluss 2007 — Bilanz mit Gewinn- und Verlustrech-
nung gem. § 7 Abs. 2 Buchst. I) der Unternehmens-
satzung festgestellt.

Die Prufung des Jahresabschlusses 2007 ist durch
einen Wirtschaftsprufer erfolgt.

Uber die Verwendung des Ergebnisses der Gewinn-
und Verlustrechnung 2007 hat gemaR § 7 Abs. 2
Buchst. n) der Unternehmenssatzung der Verwal-
tungsrat ebenfalls in seiner Sitzung am 16.12.2008
entschieden.

Der Jahresabschluss mit Lagebericht sowie der Bes-
tatigungsvermerk des Wirtschaftsprufers liegen vom
Tage dieser Bekanntmachung an sieben Tage lang
beim Landratsamt Dillingen, Finanzverwaltung, Zim-
mer 019, wahrend der tblichen Dienstzeiten gemal §
27 KUV (Verordnung tber Kommunalunternehmen)
oOffentlich aus.

Dillingen a. d. Donau, 17.12.2008
KDL — Kommunalunternehmen des
Landkreises Dillingen a. d. Donau

Georg Feess
Vorstand
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Verbandsversammlung der Bayerischen
Rieswasserversorgung

Am
Donnerstag, 12. Februar 2 2009 - 10.00 Uhr

findet im
Hotel-Gasthof ,Zum Strau3en“
Marktplatz 2, 86655 Harburg

die Verbandsversammlung der Bayerischen Rieswas-
serversorgung, Oskar-Mayer-Str. 55, 86720 Noérdlin-
gen statt.

Tagesordnung

1. Eréffnung und GruRworte

2. Genehmigung des Protokolls Gber die Verbands-
versammlung vom 17.06.2008

Bericht der Werkleitung

4, Geschaftsbericht 2007 und Bericht Uber die
ortliche Prufung des Jahresabschlusses

5. Feststellung der Jahresabschliisse 2003, 2004,
2005, 2006 und 2007 und Entlastung

Wirtschafts- und Finanzplan 2009
Haushaltssatzung 2009
Neufassung der Wasserabgabesatzung (WAS)
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Neufassung der Beitrags- und Gebihrensat-
zung (BGS-WAS)

10. Absichtserklarung zur Aufnahme neuer Mitglieder

11. Wahl eines Mitgliedes des Verbands- und
Werkausschusses und ggf. Erganzungswahlen
(Nachfolge von Herrn Altbgm. Paus)

12. Ernennung von Herrn AlItOB Kling zum Ehren-
vorsitzenden

13. Verabschiedung Herrn Altbgm. Paus

14. Verschiedenes

Nordlingen, 20. Januar 2009
Bayerische Rieswasserversorgung

Wolfgang Kilian
Verbandsvorsitzender

Wasserrecht und Umweltvertraglichkeits-
prufungsrecht;

Errichtung einer Fischaufstiegshilfe auf
den Grundsticken Fl.-Nr. 2950/5 und
221/3 der Gemarkungen Gundelfingen a.
d. Donau und Echenbrunn durch die Fir-
ma Franz Eisenhofer GmbH & Co.KG

Die Firma Franz Eisenhofer GmbH & Co. KG, Garten-
stral3e 11 in 89353 Glétt, hat beim Landratsamt Dillin-
gen a. d. Donau unter Vorlage der Antragsunterlagen
am 31.10.2008 die wasserrechtliche Plangenehmi-
gung gem. 8 31 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz zur
Errichtung einer Fischaufstiegshilfe auf den Grundstii-
cken Fl.-Nr. 2950/5 und 221/3 der Gemarkungen
Gundelfingen a. d. Donau und Echenbrunn beantragt.

Fur dieses Vorhaben als ,sonstiges Ausbauvorhaben*
war durch das Landratsamt Dillingen a. d. Donau ge-
maR § 3d des Gesetzes Uber die Umweltvertraglich-
keitsprufung (UVPG) i. V. m. Art. 83 Abs. 3 Satz 1i. V.
m. Nr. 13.16 der Anlage lll, I. Teil Bayerisches Was-
sergesetz (BayWG) eine allgemeine Vorprifung des
Einzelfalls durchzufihren. Unter Bericksichtigung
der in der Anlage lll, Il. Teil des BayWG aufgefiihrten
Schutzkriterien war zu priifen und festzustellen, ob
das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen haben kann und insofern eine Umweltvertrag-
lichkeitsprufung durchzufiihren ist.

Nach Vorliegen der von den zu beteiligenden Behor-
den und Fachstellen abgegebenen Stellungnahmen
Uber mdégliche Auswirkungen des Vorhabens auf die
Umwelt wurde festgestellt, dass bei dem geplanten
Vorhaben die Notwendigkeit einer Umweltvertraglich-
keitsprufung nicht gegeben ist.

Nach Art. 83 Abs. 3 Satz 3 BayWG ist die Feststel-
lung, dass im vorliegenden Fall eine Umweltvertrag-
lichkeitsprifung entfallt, nicht selbstandig anfechtbar.

Dillingen a.d.Donau, den 14.01.2009
Landratsamt

Marx
Regierungsdirektorin




Vollzug der Bayerischen Bauordnung
(BayBO);
Vorhaben: Errichtung einer Luftzerle-

gungsanlage mit Fullanlagen, Tankanla-
gen und Nebengebauden in Gundelfingen
a.d.Donau, Flurnummern 3406, 3407,
3408, 3409, 3410 und 3411 (jeweils Teilfla-
chen) der Gemarkung Gundelfingen a.d.
Donau durch die Firma AIR LIQUIDE
Deutschland GmbH, Hans-Ginther-Sohl-
Str. 5, 40235 Dusseldorf

Die AIR LIQUIDE Deutschland GmbH mit Sitz in Dus-
seldorf beabsichtigt auf den oben genannten
Grundstlicken die Errichtung einer Luftzerlegungsan-
lage, bestehend aus :Lager, Schaltraum, Betriebsge-
baude (Bro), Steuerungsraum, LEW-Uber-
gabestation, Luftverdichter (C01), Zuspeiseverdichter
(C21) + Kreislaufverdichter (C20), industrielle Stahl-
konstruktionen, Kolonnen fir Sauerstoff -und Argon-
zerlegung, Verflussiger, Tankanlagen fur Argon (V30),
flussigen Stickstoff (V50). Zweck der Luftzerlegungs-
station Sud ist die Trennung der Luftgase Stickstoff,
Sauerstoff und Argon durch Tieftemperatur-
Rektifikation.

Weiterhin sind Inhalt des Antrags die nach BayBO
erforderlichen Stellplatze und die Werbeanlagen.

Die oben aufgefiuihrten Baugrundstiicke liegen im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes ,Industriegebiet
Sud 11" der Stadt Gundelfingen und liegen im Siiden
des Stadtbereichs der Stadt Gundelfingen, éstlich der
Kreisstrale DLG 12. Weiter im Osten liegen die Bahn-
linie Ingolstadt-Neuoffingen, sowie der anschlieRende
nordliche Dorfbereich von Petersworth.

Das Betriebsgrundstiick wird durch einen Zaun von
ca. 2,20 m Héhe umschlossen.

Das Betriebsgelande soll von Sidosten her erschlos-
sen werden; hier ist eine neue ErschlieRungsstralle
durch den Bebauungsplan vorgesehen, die auf Hohe
der Anlage mit einem Wendehammer endet.

Nicht Inhalt der beantragten Baugenehmigung
sind die wasserrechtlich erlaubnispflichtigen
Grundwasserentnahmen, sowie die Anlagen zur
Lagerung von Sauerstoff (V40) und der zugehdori-
gen Fullstation, die der Genehmigung nach Bun-
desimmissionsschutzrecht bediirfen.

Das Vorhaben wird hiermit auf Antrag des Bauan-
tragstellers gemafR Art. 66 Absatz 4 der Bayeri-
schen Bauordnung 6ffentlich bekannt gemacht.

Der Antrag und die Planunterlagen liegen in der Zeit
von

Montag, 26.Januar 2009,
bis Freitag, 27. Februar 2009,

beim Landratsamt Dillingen a.d.Donau, Grof3e Allee
24, 2.Stock, Zimmer 216, wahrend der Dienststunden
(Montag, Mittwoch, Freitag 7.30 bis 12.00 Uhr, Diens-
tag 7.30 bis 14 Uhr, Donnerstag 7.30 bis 12.00 und
14.00 bis 18 Uhr) zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berthrt
werden, wird aufgefordert, etwaige Einwendungen
innerhalb der Einwendungsfrist schriftlich oder zur
Niederschrift beim Landratsamt Dillingen vorzubrin-
gen.

Nach Ablauf der oben genannten Frist sind alle
offentlich-rechtlichen Einwendungen gegen das
Bauvorhaben ausgeschlossen.

Die Zustellung der Baugenehmigung kann durch 6f-
fentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Dillingen a.d.Donau, 14.01.2009

Landratsamt -Bauverwaltung-




Vollzug der Wassergesetze;
Planfeststellungsverfahren zum Gewas-
serausbau

(8 31 Abs. 2 Satz 1 WHG, Art. 58 BayWG)
Bekanntmachung (6ffentliche Anhérung)

Durchfihrung des formellen Verfahrens
(Art. 83 ff BayWG; Art. 72 ff BayVwVIG)
Anhorungsverfahren; offentliche Ausle-
gung (Art. 73 Abs. 3, 4 und 5 BayVwVI{G)

Antragsteller:
»Gustav WAGER GmbH & Co. KG,

89555 Steinheim-Sohnstetten”

Bauort und Vorhaben:
Stadt und Gemarkung Lauingen (Donau);
»Helmeringen”

Auf Antrag des obengenannten Unternehmens flhrt
das Landratsamt Dillingen a.d.Donau [Wasserrechts-
verwaltung] das Planfeststellungsverfahren durch.

Planfestgestellt werden soll einerseits auf den
Grundstlicken der Fl.-Nrn. 6561, 6562 (TF), 6563 (TF,
Weg), 7262 (TF), 7263 (TF, Weg), 7264 (TF) die dau-
erhafte Herstellung eines Gewassers aufgrund der
Entnahme von Kies und Sand, sowie andererseits
ebenfalls die dauerhafte Herstellung eines Gewas-
sers, auf den FI-Nrn. 6560, 6564 (TF), 6566, 6567,
6569, 6570, 6571, 6572, 6573 (TF) aufgrund der Ab-
anderung des bisherigen Rekultivierungszieles (voll-
standige Wiederverfillung) zum wasserrechtlichen
Ausgangsbescheid vom 22.06.1995 (beschrankte
Erlaubnis).

Das nunmehrige Vorhaben stellt in seiner Ganze die
Herstellung eines Gewassers nach § 31 WHG (Aus-
bau) aufgrund des Zutageleitens von Grundwasser
dar.

Das Vorhabensgebiet liegt ca. 4,4 km ndrdlich von
Aislingen und 2,2 km stidlich von Lauingen (Donau).

Abbauflache gesamt: 9,1 ha
Seeflache gesamt: 7,7 ha
gegenstandlich beantragte Seeflache: Ca. 4,0 ha

Durch die Abbauerweiterung und Rekultivierungs-
mafnahmen entstehen im Verfahrensgebiet ,Helme-
ringen Ost und West" insgesamt 3 Seeflachen: Die
Seeflache der FI.-Nr. 6567 umfasst nach Beendigung
der RekultivierungsmalBnahmen eine Seeflache von
ca. 1,9 ha. Eine Teilflaiche der Abbauerweiterung geht
in das bereits genehmigte Abbaugebiet (FI.-Nr. 6560)
Uber und lasst so eine insgesamt ca. 1,9 ha grol3e

Seeflache entstehen. Der durch den Kiesabbau neu
entstehende See auf der Fl.-Nr. 7264 umfasst eine
Seeflache von 3,9 ha.

Der Abraum wird zu einer Dammschittung, zur Anla-
ge von Feuchtwiesen, Sukzessionsflachen, Kiesfla-
chen, Flachwasserzonen und zur Gestaltung naturna-
her Seeformen verwendet. Die Gesamtdauer zur Aus-
fuhrung der MaRnahmen (Kiesausbeute einschliefRlich
Renaturierung) ist voraussichtlich mit 10 Jahren an-
zunehmen. Der Kiesabbau erfolgt mittels Eimerket-
tenbagger. Rekultivierungsziel (Endzustand) der Ab-
bauflachen ist die Anlage eines 6kologisch wertvollen
Lebensraumes.

Durch die MalBhahme werden die folgenden wasser-
wirtschaftlich relevanten Belange bertihrt:

¢ Veranderung der hydraulischen Eigenschaften im
Abbaugebiet und in der Umgebung einschliel3lich
der Grundwasserbeschaffenheit aufgrund

- der Freilegung von Grundwasser und Ein-
bringen von Stoffen durch teilweise Verfiil-
lung im Rahmen der Rekultivierung

- der kunstlichen Anhebung des Grundwas-
serstandes im Abstrom durch Erstellung ei-
ner Seeflache

1. Zusténdig fur die Durchfihrung des Planfeststel-
lungsverfahrens (Federfiihrung) ist das Land-
ratsamt Dillingen a.d. Donau. Zustandig fir die Er-
teilung von Auskinften und die Entgegennahme
von AuRerungen und Fragen sind sowohl das
Landratsamt Dillingen a.d. Donau als auch die
Stadt Lauingen (Donau).

2. Der Plan mit allen Antragsunterlagen liegt bei der
Stadt Lauingen (Donau), Herzog-Georg-Str. 17,
Zimmer Nr. 221 bis einschlie3lich 02. Februar
2009 wahrend der Dienststunden aus. Jeder,
dessen Belange durch die Planung berthrt wer-
den, kann dagegen Einwendungen bis spatestens
zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist,
das ist bis zum Ablauf des 17. Februar 2009
schriftlich oder zur Niederschrift entweder bei der
Stadt Lauingen (Donau), Stadtbauamt, Herzog-
Georg-Stral3e 17 (Rathaus), Zimmer Nr. 221 oder
beim Landratsamt Dillingen a.d. Donau --
Wasserrechtsverwaltung-, Gro3e Allee 24, 89407
Dillingen a.d. Donau, Zimmer 303, Telefon
09071/51-125 erheben. Dies gilt gleichermalRen
fur die Einwendungen und Stellungnahmen der im
Rahmen des § 60 Bundesnaturschutzgesetz
i.V.m. Art. 42 Bayerisches Naturschutzgesetz ein-
schlagig anerkannten Vereine sowie sonstigen
Vereinigungen. Die Einwendung muss den gel-
tend gemachten Belang und das Mafl} der Beein-



trachtigung erkennen lassen.  Mit Ablauf der
obengenannten Einwendungs- bzw. Stellung-
nahmefrist sind Einwendungen, die nicht auf
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen
bzw. Einwendungen und Stellungnahmen der
Vereinigungen ausgeschlossen (Praklusion; Art.
73 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG). Uber Einwendun-
gen wird nach Abschluss des Anhdrungsverfah-
rens und eines etwaigen ErOrterungstermins
durch das Landratsamt Dillingen a.d. Donau
-Wasserrechtsverwaltung- durch  Planfeststel-
lungsbeschluss entschieden.

Dillingen a.d. Donau, 14.01.2009
Landratsamt

Marx
Regierungsdirektorin

Haushaltssatzung des Zweckverbandes
zur Wasserversorgung der ,Unteren
Brenzgruppe“, Gundelfingen a.d.Donau,
far das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der Art. 41 ff des Gesetzes Uber die kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung
mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung und § 20 ff der
Verbandssatzung erlasst die Verbandsversammlung
folgende

Haushaltssatzung:
§1

Der als Anlage beigefuigte Haushaltsplan fur das o.a.
Haushaltsjahr wird hiermit festgesetzt; er schlief3t im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit  362.000 EUR
und im

Vermoégenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit
ab.

42.400 EUR

§2
Eine Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen.
§3

Verpflichtungserméchtigungen im Vermdgenshaushalt
werden nicht festgesetzt.

§4
Umlagen werden nicht erhoben.
85

Der Hochstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird
auf 50.000 EUR festgesetzt.

86

Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und
Ausgaben und den Stellenplan beziehen, werden
nicht aufgenommen.

87

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2009
in Kraft.

Gundelfingen, 12.11.2008
Zweckverband zur Wasserversorgung
der ,Unteren Brenzgruppe*

Kukla
Verbandsvorsitzender

Das Landratsamt Dillingen a.d.Donau als Rechts-
aufsichtsbehorde hat mit Schreiben vom 30.12.2008,
Nr. 30-9410/09, festgestellt, dass die Haushaltssat-
zung keine genehmigungspflichtigen Teile enthalt.

Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 25
KommZG, amtlich bekannt gemacht. Der Haushalts-
plan 2009 mit Anlagen liegt gem.Art. 41 KommZG, § 4
BekV, fur die Dauer der Giiltigkeit in der Geschéfts-
stelle der Verwaltungsgemeinschaft Gundelfingen
(Rathaus Zimmer 31) zur Einsicht bereit.

Gundelfingen, den 12.01.2009

Kukla
Verbandsvorsitzender




Haushaltssatzung der Verwaltungsge-
meinschaft Gundelfingen a.d.Donau fir
das Haushaltsjahr 2009

Die Gemeinschaftsversammlung hat die Haushalts-
satzung der Verwaltungsgemeinschaft Gundelfingen
a.d.Donau fur das Haushaltsjahr 2009 beschlossen.
Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen
wahrend des ganzen Jahres in der Geschaftsstelle
der Verwaltungsgemeinschaft Gundelfingen (Rathaus
Zimmer 31) innerhalb der allgemeinen Geschafts-
stunden zur Einsicht bereit (Art. 10 Abs. VGemO, Art.
41 KommZG, § 4 BekV).

Il.
Die Haushaltssatzung enthéalt keine nach Art. 10 Abs.

2 VGemO, Art. 41 KommZG in Verbindung mit Art. 67
und 71 GO genehmigungspflichtigen Teile.

Gundelfingen a.d.Donau, den 12.01.2009

Kukla
Gemeinschaftsvorsitzender

Zweckverband zur Wasserversorgung der
Glottgruppe;
Neuerlass der Verbandssatzung

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur
Wasserversorgung der Gléttgruppe hat in ihrer Sit-
zung am 20.11.2008 den Neuerlass der Verbandssat-
zung beschlossen.

Die hierfur nach Art. 20 Abs. 1 Satz 1 KommzG erfor-
derliche Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehérde
hat das Landratsamt Dillingen a.d.Donau mit Schrei-
ben vom 29.12.2008, Nr. 30-0500.2-08, erteilt.

Die Genehmigung sowie die neue Verbandssatzung
werden gem. Art. 48 Abs. 3 Satz 1i. V.m. Art. 24 Abs.
1 KommZG nachstehend bekannt gemacht.

Dillingen a.d.Donau, 13. Januar 2009
Landratsamt

Alefeld
Oberregierungsrat

Genehmigung

Die neu erlassene Verbandssatzung des Zweckver-
bands zur Wasserversorgung der Glottgruppe, die die
Verbandssammlung am 24.11.2008 beschlossen hat,
wird gemal Art. 20 Abs. 1 Satz 1 KommzZG recht-
saufsichtlich genehmigt.

Verbandssatzung
des Zweckverbandes zur
Wasserversorgung der Glottgruppe

I. Allgemeine Vorschriften

g1
Rechtsstellung

(1) Der Zweckverband fuhrt den Namen ,Zweckver-
band zur Wasserversorgung der Gléttgruppe*.
Er ist eine Korperschaft des 6éffentlichen Rechts.

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Weisingen
(Gemeinde  Holzheim), Landkreis Dillingen
a.d.Donau.



1)

()

@)

§2
Verbandsmitglieder

Verbandsmitglieder sind

aus dem Landkreis Dillingen a.d.Donau

der Markt Aislingen

die Gemeinde Glott,

die Gemeinde Holzheim (fur die Gemeindeteile
Weisingen und Altenbaindt),

sowie aus dem Landkreis Giuinzburg

die Stadt Burgau (fur die Stadtteile Unterknérin-
gen, GroRanhausen und Kleinanhausen),

die Gemeinde Dirrlauingen,

die Gemeinde Haldenwang (fiir den Gemeindeteil
Konzenberg),

die Gemeinde Winterbach (fiir die Gemeindeteile
Winterbach und Waldkirch).

Andere Gemeinden kénnen dem Zweckverband
beitreten. Der Beitritt bedarf einer Anderung der
Verbandssatzung und der Genehmigung der Auf-
sichtsbehdrde.

Jedes Verbandsmitglied kann zum Schluss eines
Rechungsjahres aus dem Zweckverband austre-
ten, wenn die Verbandsversammlung mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmaRigen
Stimmenzahl zustimmt. Der Austritt muss mindes-
tens ein Jahr vorher schriftlich erklart werden; er
bedarf einer Anderung der Verbandssatzung und
der Genehmigung der Aufsichtsbehdrde. Das
Recht, aus wichtigem Grund zu kiindigen (Art. 46
Abs. 2 KommZG), bleibt unberuhrt.

§3
Raumlicher Wirkungsbereich

Der raumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes
umfasst das Gebiet seiner Mitglieder.

1)

)

g§4
Aufgaben des Zweckverbandes
und der Verbandsmitglieder

Der Zweckverband hat die Aufgabe, eine gemein-
same Wasserversorgungsanlage einschlief3lich
der Ortsnetze zu errichten, zu betreiben, zu un-
terhalten, die Anlage im Bedarfsfall zu erweitern
und bereits vorhandene Ortsnetze zu Uberneh-
men; er versorgt die Endverbraucher mit Trink-
wasser, das den einschlagigen DIN-Vorschriften
entsprechen muss.

Der Zweckverband erfillt seine Aufgabe ohne
Gewinnabsicht. Er dient ausschlie3lich und unmit-
telbar gemeinnitzigen Zwecken im Sinne des
Steuerrechts.

®3)

(4)

(5)

(6)

Das Recht und die Pflicht der Verbandsmitglie-
der, die dem Zweckverband (bertragenen Aufga-
ben zu erfiillen, und die notwendigen Befugnisse
gehen auf den Zweckverband tber.

Der Zweckverband hat das Recht, anstelle der
Verbandsmitglieder Satzungen und Verordnungen
fur das Ubertragene Aufgabengebiet zu erlassen.

Die Verbandsmitglieder stellen ihre Straf3en, ge-
meindlichen Grundsticke und offentlichen Anla-
gen dem Zweckverband im Einvernehmen mit
dem jeweiligen Verbandsmitglied fur die Errich-
tung von Fernleitungen, Versorgungsleitungen
und Anschlussleitungen kostenlos zur Verfiigung.

Der Zweckverband sichert und Uberwacht die
Versorgungsanlagen im Verbandsgebiet und liest
im jahrlichen Abstand die Wasserzéhler ab.

Die Verbandsmitglieder halten die fur den Feuer-
schutz eingebauten Anlagenteile auf ihre Kosten
gebrauchsfahig.

Il. Verfassung und Verwaltung

85
Verbandsorgane

Die Organe des Zweckverbandes sind
1. die Verbandsversammlung

2. der Verbandsausschuss

3. der Verbandsvorsitzende.

)

)

®3)

A. Die Verbandsversammlung

86
Zusammensetzung der
Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus dem Ver-
bandsvorsitzenden und den tbrigen Verbandsra-
ten.

Jedes Verbandsmitglied entsendet seinen ersten
Birgermeister als Verbandsrat kraft Amtes und
einen weiteren Verbandsrat in die Verbandsver-
sammlung. Fir jedes volle Tausend seiner Ein-
wohner -beschrankt auf die Einwohnerzahl von
Stadt- und Gemeindeteilen, die durch den Zweck-
verband versorgt werden entsendet das Ver-
bandsmitglied einen weiteren Verbandsrat.

Die Verbandsmitglieder werden in der Verbands-
versammlung durch ihre ersten Birgermeister
und die von ihren Gemeinderaten bestellten wei-
teren Verbandsrate vertreten. An die Stelle eines
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verhinderten ersten Blrgermeisters tritt sein Stell-
vertreter. Mit Zustimmung ihres ersten Birger-
meisters und dessen Stellvertreters kann eine
Gemeinde an deren Stelle auch andere Personen
als ihre Vertreter bestellen.

Jeder Verbandsrat hat einen Stellvertreter, der ihn
im Falle seiner Verhinderung vertritt; Verbandsra-
te kbnnen nicht Stellvertreter sein. Die Verbands-
rate und ihre Stellvertreter sind von den Ver-
bandsmitgliedern dem Verbandsvorsitzenden, ist
ein solcher noch nicht gewéhlt, der Aufsichtsbe-
horde schriftich zu benennen. Dienstkrafte des
Zweckverbandes kdnnen nicht als Vertreter eines
Verbandsmitglieds der Verbandsversammliung
angehoren.

Fir Verbandsréate, die kraft ihres Amtes der Ver-
bandsversammlung angehéren, endet das Amt
als Verbandsrat mit dem Ende ihres kommunalen
Wahlamtes; entsprechendes gilt fur ihre Stellver-
treter. Die anderen Verbandsrate und deren Stell-
vertreter werden durch Beschluss der Vertre-
tungsorgane der Verbandsmitglieder bestellt, und
zwar fir die Dauer der Wahlzeit der Vertretungs-
organe, wenn Mitglieder derselben bestellt wer-
den, andernfalls fiir sechs Jahre. Die Bestellung
nach Satz 2 kann vor Ablauf der Amtsdauer
durch Beschluss der Vertretungsorgane aus wich-
tigem Grund widerrufen werden; sie ist zu wider-
rufen, wenn ein Verbandsrat, der dem Vertre-
tungsorgan eines Verbandsmitglieds angehort,
vorzeitig aus dem Wahlamt oder der Vertretungs-
kérperschaft ausscheidet. Die Verbandsrate und
ihre Stellvertreter iben ihr Amt bis zum Amtsan-
tritt der neuen Verbandsréate weiter aus.

87
Einberufung der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung wird durch den Ver-
bandsvorsitzenden schriftlich einberufen.

Die Einladung muss Tagungszeit und -ort und die
Beratungsgegenstande angeben und den Ver-
bandsréaten spatestens eine Woche vor der Sit-
zung zugehen. In dringenden Fallen kann der
Verbandsvorsitzende die Frist bis auf vierund-
zwanzig Stunden abkuirzen.

Die Verbandsversammlung ist jahrlich mindestens
einmal einzuberufen. Sie muss aul’erdem einbe-
rufen werden, wenn es ein Drittel der Verbands-
rate oder die Aufsichtsbehérden unter Angabe der
Beratungsgegenstande beantragen.

Die Rechts- und Fachaufsichtsbehdrden sind von
der Sitzung vorher zu unterrichten. Absatz 2 gilt
entsprechend.

1)
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1)
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§8
Sitzungen der Verbandsversammlung

Der Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungs-
gegenstande der Verbandsversammlung vor und
fuhrt in ihr den Vorsitz.

Die Vertreter der Aufsichtsbehorden haben das
Recht, an den Sitzungen beratend teilzunehmen.

§9
Beschlisse und Wahlen
in der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung ist beschlussfahig,
wenn samtliche Verbandsrate ordnungsgeman
geladen sind und die Mehrheit der Verbandsrate
anwesend und stimmberechtigt ist. Uber andere
als in der Einladung angegebene Beratungsge-
genstéande darf nur dann Beschluss gefasst wer-
den, wenn alle Verbandsrate erschienen und mit
einer Beschlussfassung einverstanden sind.

Wird die Verbandsversammlung wegen Be-
schlussunfahigkeit, die nicht auf der persodnlichen
Beteiligung der Mehrheit der Verbandsrate beruht,
innerhalb von vier Wochen zum zweiten Mal zur
Verhandlung Uber denselben Gegenstand einbe-
rufen, so ist sie ohne Rucksicht auf die Zahl der
Erschienen beschlussfahig; auf diese Folge ist in
der zweiten Ladung ausdrucklich hinzuweisen.

Soweit das Gesetz Uber die kommunale Zusam-
menarbeit oder diese Verbandssatzung nicht et-
was anderes vorschreiben, werden die Beschlis-
se der Verbandsversammlung mit einfacher
Mehrheit der Abstimmenden gefasst; es wird offen
abgestimmt. Jeder Verbandsrat hat eine Stimme.
Die Stimmen mehrerer Vertreter eines Verbands-
mitglieds kénnen nur einheitlich abgegeben wer-
den. Gehen die Meinungen der Vertreter eines
Verbandsmitglieds auseinander, so entscheidet
ein unter ihnen gefasster Mehrheitsbeschluss;
kommt ein solcher nicht zustande, so gibt die
Stimme des Verbandsrates kraft Amtes oder des
an seiner Stelle bestellten Verbandsrates (8 6
Abs. 3 Satz 3) den Ausschlag. Solange ein Ver-
bandsmitglied keinen weiteren Vertreter bestellt
hat, Ubt der Verbandsrat kraft Amtes, im Falle sei-
ner Verhinderung sein Stellvertreter das Stimm-
recht aller Vertreter aus. Bei Stimmengleichheit ist
der Antrag abgelehnt. Kein Verbandsrat darf sich
der Stimme enthalten; enthalt sich ein Verbands-
rat entgegen dieser Verpflichtung der Stimme, so
gehdrt er nicht zu den Abstimmenden.

Bei Wahlen gelten die Abséatze e 1 bis 3 entspre-
chend; die Vorschriften lber die persénliche Be-
teiligung finden keine Anwendung. Es wird ge-
heim abgestimmt. Gewabhlt ist, wer mehr als die
Halfte der abgegebenen giiltigen Stimmen erhalt.
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Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht er-
reicht, so findet Stichwahl unter den beiden Be-
werbern mit den héchsten Stimmenzahlen statt.
Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entschei-
det das Los. Haben im ersten Wahlgang drei oder
mehr Bewerber die gleiche Anzahl von Stimmen
erhalten, so entscheidet das Los, welche Bewer-
ber in die Stichwahl kommen. Hat ein Bewerber
die hdchste, zwei oder mehr Bewerber die gleiche
nachsthohere Stimmenzahl erhalten, so entschei-
det das Los, wer von diesen in die Stichwahl mit
dem Bewerber mit der héchsten Stimmenzahl
kommt.

Die Beschlisse und Wahlergebnisse sind unter
Angabe von Tag und Ort der Sitzung, der Namen
der anwesenden Verbandsrate, der behandelten
Gegenstande und der Abstimmungsergebnisse
(Stimmenverhaltnis) in ein Beschlussbuch einzu-
tragen und von dem Verbandsvorsitzenden und
dem Schriftfihrer zu unterzeichnen. Als Schrift-
fuhrer kann eine Dienstkraft des Zweckverbandes
oder eines Verbandsmitglieds, soweit dieses zu-
stimmt, zugezogen werden. Verbandsréte, die ei-
nem Beschluss nicht zugestimmt haben, kénnen
bis zum Schluss der Sitzung verlangen, dass das
in der Niederschrift vermerkt wird. Abschriften der
Niederschrift sind unverziiglich den Verbandsmit-
gliedern und der Aufsichtsbehdrde zu tUbermitteln.

§10
Zusténdigkeit der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung ist ausschlie3lich zu-
standig fur

1. die Entscheidung uber die Errichtung und die
wesentliche Erweiterung der den Ver-
bandsaufgaben dienenden Einrichtungen;

2. die Beschlussfassung Uber den Erlass, die
Anderung oder die Aufhebung von Satzungen
und Verordnungen;

3. die Beschlussfassung Uber die
Haushaltssatzung;

4. die Beschlussfassung tber den Stellenplan fur
die Dienstkréafte;

5. die Feststellung und endglltige Anerkennung
der Rechnung;

6. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und sei-
ner Stellvertreter, die Bestellung der Mitglie-
der des Verbandsausschusses und die Fest-
setzung von Entschadigungen;

7. die Bindung, Besetzung und Auflésung weite-
rer Ausschisse;

8. den Erlass, die Anderung oder die Aufhebung
der Geschéaftsordnung fir die Verbandsver-
sammlung;

9. den Erlass, die Anderung oder die Aufhebung
der Betriebsordnung;

jahrliche
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10. die Beschlussfassung iiber die Anderung der
Verbandssatzung, die Auflésung des Zweck-
verbandes und die Bestellung von Abwicklern.

Die Verbandsversammlung beschlie3t ferner tber
die anderen ihr nach dem Gesetz uber die kom-
munale Zusammenarbeit zugewiesenen Aufga-
ben, soweit nicht der Verbandsausschuss nach §
14 zustandig ist; insbesondere ist sie zustandig
fur die Beschlussfassung tiber

1. den Erwerb, die Belastung und die Veraulie-
rung von Grundstiicken;

2. den Abschluss von Rechtsgeschaften aller Art,
die fur den Zweckverband Verpflichtungen in
Hohe von mehr als 15.000 EUR mit sich brin-
gen. 8 14 Abs. 1 Nr. 2 bleibt unberihrt.

3. den Gesamtplan der im Rechnungsjahr oder in
mehreren Rechnungsjahren durchzufihren-
den Unterhaltungsarbeiten.

Die Verbandsversammlung kann die Zusténdig-
keit nach Abs. 2 allgemein oder fiir den Einzelfall
auf den Verbandsausschuss Ubertragen. Sie kann
die Ubertragung jederzeit fiir die Zukunft widerru-
fen.

§11
Rechtsstellung der Verbandsrate

Die Verbandsrate sind ehrenamtlich téatig.

Verbandsrate, die kraft ihres Amtes der Ver-
bandsversammlung angehdren, erhalten Ausla-
genersatz insbesondere Reisekostenvergitung
nach den Satzen des Bayer. Reisekostengeset-
zes.

Die bestellten Verbandsrate erhalten eine Sit-
zungspauschale je Sitzung. Angestellte und Ar-
beiter erhalten aul3erdem den ihnen nachweislich
entstandenen Verdienstausfall ersetzt; selbstan-
dig Tatige erhalten stattdessen eine pauschalierte
Verdienstausfallentschadigung je Sitzung. Soweit
Sitzungen in der Zeit nach 19.00 Uhr oder an
Samstagen, Sonntagen oder gesetzlichen Feier-
tagen stattfinden, wird den selbstandig Tatigen
keine Verdienstausfallentschadigung gewéhrt. Die
Hohe der in Satz 1 und 2 genannten Entschadi-
gungen setzt die Verbandsversammlung durch
Beschluss fest.

Die Bestimmungen der Abséatze 2 und 3 gelten
auch fur die Mitglieder des ortlichen Rechnungs-
prufungsausschusses.



B. Der Verbandsausschuss

§12
Zusammensetzung des Verbandsausschusses

(1) Der Verbandsausschuss besteht aus dem Ver-
bandsvorsitzenden und den ersten Blrgermeis-
tern der Verbandsgemeinden.

(2) Die Verbandsversammlung bestellt aus ihrer Mitte
fur jedes Ausschussmitglied einen Stellvertreter.
Die Bestellung gilt fiir die Dauer der Zugehdorigkeit
zur Verbandsversammlung. Die Bestellten kénnen
nur aus wichtigem Grund von der Verbandsver-
sammlung abberufen werden.

§ 13
Sitzungen und Beschlisse
des Verbandsausschusses

Fir die Sitzungen und Beschliisse des Verbandsaus-
schusses gelten die 88 8 und 9 entsprechend. Die
Sitzungen des Verbandsausschusses sind nicht 6f-
fentlich.

§14
Zustandigkeit des Verbandsausschusses

(1) Der Verbandsausschuss ist zustandig

1. die Angestellten des Zweckverbandes im Rah-
men des Stellenplanes einzustellen, héher zu
gruppieren und zu kindigen;

2. den Entwurf der Haushaltssatzung zu erstellen;

3. Malinahmen gegen Verbandsmitglieder zur
zwangsweisen Durchsetzung ihrer finanziel-
len Verpflichtungen gegentiber dem Zweck-
verband einzuleiten;

4. die notwendigen Unterhaltungsarbeiten zu er-
mitteln und die von dem Verbandsvorsitzen-
den und den Dienstkréaften des Zweckverban-
des zur Erfullung seiner Aufgabe ausgetbten
Tatigkeiten laufend zu Uberwachen;

5. Entscheidungen lber Antrdge auf Befreiung
vom Anschluss- und Benutzungszwang zu
treffen.

(2) Der Verbandsausschuss ist ferner zustandig fur
alle Angelegenheiten, die ihm durch Einzelbe-
schluss der Verbandsversammlung Ubertragen
werden.

8§15
Rechtsstellung der Mitglieder
des Verbandsausschusses

Die Mitglieder des Verbandsausschusses sind ehren-
amtlich téatig. Unbeschadet des § 11 erhalten sie fur
ihre Tatigkeit eine zusatzliche Aufwandsentschadi-
gung. Die Verbandsversammlung setzt die Hohe
dieser Entschadigung durch Beschluss fest.

C. Der Verbandsvorsitzende

8§16
Wahl des Verbandsvorsitzenden

(1) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter
werden von der Verbandsversammlung aus ihrer
Mitte gewaéhlt. Der Verbandsvorsitzende soll der
gesetzliche Vertreter eines Verbandsmitglieds
sein.

(2) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter
werden auf die Dauer von sechs Jahren, sind sie
Inhaber eines kommunalen Wahlamtes eines Ver-
bandsmitgliedes, auf die Dauer dieses Amtes ge-
wahlt. Sie Uben ihr Amt nach Ablauf der Zeit, fur
die sie gewahlt sind, bis zum Amtsantritt des neu-
gewahlten Verbandsvorsitzenden weiter aus.

8§17
Zustandigkeit des Verbandsvorsitzenden

(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckver-
band nach au3en.

(2) Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschliisse
der Verbandsversammlung und erledigt in eigener
Zusténdigkeit alle Angelegenheiten, die nach der
Gemeindeordnung kraft Gesetzes dem ersten
Birgermeister zukommen. Er erfillt die ihm im
Gesetz Uber die kommunale Zusammenarbeit zu-
gewiesenen weiteren Aufgaben.

(3) Durch besonderen Beschluss der Verbandsver-
sammlung koénnen dem Verbandsvorsitzenden
unbeschadet des § 10 Abs. 1 weitere Angelegen-
heiten zur selbstandigen Erledigung Ubertragen
werden.

(4) Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner
Befugnisse seinen Stellvertretern und laufende
Verwaltungsangelegenheiten Dienstkraften des
Zweckverbands oder mit Zustimmung eines Ver-
bandsmitglieds dessen Dienstkraften tibertragen.

(5) Erklarungen, durch die der Zweckverband ver-
pflichtet werden soll, bedirfen der Schriftform.



§18
Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden

Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter sind
ehrenamtlich tatig. Unbeschadet des § 11 erhélt der
Verbandsvorsitzende fiir seine Tatigkeit nach § 17
eine zusatzliche Aufwandsentschadigung, ebenso
sein Stellvertreter nach dem Mald seiner besonderen
Inanspruchnahme. Die Verbandsversammlung setzt
die Hohe dieser Entschadigung durch Beschluss fest.

§19
Geschaftsleitung

Die Verbandsversammlung kann einen Geschaftslei-
ter bestellen. Sie kann ihm durch Beschluss Zustén-
digkeiten des Verbandsvorsitzenden nach § 17 Abs. 2
Ubertragen. Durch gesonderten Beschluss kann sie
ihm ferner unbeschadet des § 10 Abs. 1 weitere An-
gelegenheiten zur selbstandigen Erledigung Ubertra-
gen, wenn dies fir den ordnungsgeméafen Gang der
Geschafte erforderlich ist.

820
Anzuwendende Vorschriften

Fur die Wirtschafts- und  Haushaltsfihrung des
Zweckverbandes gelten die Vorschriften fir Gemein-
den entsprechend, soweit sich nicht aus dem Gesetz
Uber die kommunale Zusammenarbeit etwas anderes
ergibt.

§21
Haushaltssatzung

(1) Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Der Entwurf der Haushaltssatzung ist den Ver-
bandsmitgliedern spatestens vier Wochen vor der
Beschlussfassung in der Verbandsversammlung
zu Ubermitteln.

(3) Die Haushaltssatzung ist spatestens einen Monat
vor Beginn des Rechnungsjahres zu beschlieRen
und mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehoérde vor-
zulegen.

(4) Die Haushaltssatzung wird, wenn rechtsaufsichtli-
che Genehmigungen erforderlich sind, nach Ertei-
lung der Genehmigung, sonst vier Wochen nach
der Vorlage an die Aufsichtsbehdrde nach § 26
Abs. 1 bekannt gemacht.

§22
Deckung des Finanzbedarfes

(1) Der Zweckverband erhebt von den Wasserab-
nehmern Gebiihren und Beitrdge nach den Vor-
schriften des Kommunalabgabengesetzes.

(2) Der durch Gebiihren, Beitrdge und sonstige Ein-
nahmen nicht gedeckte Finanzbedarf fir die Er-
richtung, Erweiterung und Erneuerung der Was-
serversorgungsanlage kann auf die Verbandsmit-
glieder umgelegt werden (Investitionsumlage).

(3) Der durch Gebiihren, Beitrdge und sonstige Ein-
nahmen nicht gedeckte laufende Finanzbedarf
kann auf die Verbandsmitglieder umgelegt wer-
den (Betriebskostenumlage).

(4) Umlegungsschliissel fiir die Investitions- und Be-
triebskostenumlage ist die in dem Gebiet des Ver-
bandsmitgliedes im Vorjahr abgenommene jahrli-
che Wassermenge.

§23
Festsetzung und Zahlung der Umlagen

(1) Die Investitionsumlage und die Betriebskostenum-
lage werden in der Haushaltssatzung fir jedes
Rechnungsjahr neu festgesetzt.

(2) Bei der Festsetzung der Investitionsumlage ist
anzugeben:

a) die Hohe des durch Geblhren, Beitrdge und
sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanz-
bedarfs fur die Errichtung, Erweiterung und
Erneuerung der Wasserversorgungsanlage
(Umlagesoll);

b) die festgestellten Verbrauchsmengen (Bemes-
sungsgrundlage);

c) der Investitionsumlagesatz je Kubikmeter ver-
brauchter Wassermenge (Umlagesatz);

d) die Héhe des Investitionsumlagebetrages fiir
jedes Verbandsmitglied.

(3) Bei der Festsetzung der Betriebskostenumlage ist
anzugeben:

a) die Hohe des durch Gebuhren, Beitrdge und
sonstige Einnahmen nicht gedeckten laufen-
den Finanzbedarfs (Umlagesoll);

b) die im Vorjahr insgesamt abgenommene Was-
sermenge (Bemessungsgrundlage);

c) der Betriebskostenumlagebetrag je Kubikmeter
verbrauchten Wassermenge (Umlagesatz);

d) die H6he des Betriebskostenumlagebetrages
fur jedes Verbandsmitglied.

§ 24 Kassenverwaltung

Die Aufgaben der Verbandsverwaltung einschlief3lich
der Kassenverwaltung kdnnen durch schriftliche Ver-
einbarung nach den Bestimmungen des Gesetzes
Uber die kommunale Zusammenarbeit auf die Verwal-
tung eines Verbandsmitglieds Gbertragen werden.
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§25
Sonderleistungen der Verbandsmitglieder

Gewahrt der Zweckverband nach den Vorschriften
ihrer Wasserabgabesatzung, Beitrags- und Ge-
biihrensatzung in Einzelféllen Erlass oder Erma-
Bigung der Herstellungsbeitrage oder Hausan-
schlusskosten, so kann das betreffende Ver-
bandsmitglied den Beitrags- und Gebihrenausfall
tragen. Es ist zu horen, bevor der Bescheid Uber
den Erlass oder die ErmaRigung zugeht.

(2) Erschlie3t der Zweckverband im Einvernehmen

1)
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mit einem Verbandsmitglied ein Neubaugebiet mit
Wasserleitungen, ohne dass die Kosten der Er-
schlieBungsmalinahme durch den gleichzeitigen
Eingang von Herstellungsbeitragen aus diesem
Neubaugebiet gedeckt werden, so kann der
Zweckverband von dem Mitglied die Kosten der
Vorfinanzierung verlangen.

§ 26
Jahresrechnung, Prufung

Der Verbandsvorsitzende legt die Jahresrechnung
der Verbandsversammlung innerhalb von sechs
Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres
vor.

Die Jahresrechnung soll von der Verbandsver-
sammlung oder von einem Prifungsausschuss
binnen drei Monaten 6&rtlich gepruft werden. Der
Prufungsausschuss ist aus der Mitte der Ver-
bandsversammlung zu bilden.

Er besteht aus vier Verbandsraten.

Nach der ortlichen Priifung wird die Jahresrech-
nung von der Verbandsversammlung festgestellt.

Ist die Jahresrechnung festgestellt, so veranlasst
der Verbandsvorsitzende die Uberdrtliche Rech-
nungsprufung und die Prifung durch den Bilanz-
priffer. Uberdrtliches Priifungsorgan ist die Staat-
liche Rechnungsprufungsstelle des Landratsam-
tes Dillingen a.d. Donau.

Auf Grund des Ergebnisses der Uberértlichen
Rechnungspriifung und der Prifung durch den Bi-
lanzprifer beschlieRt die Verbandsversammiung
endglltig Uber die Anerkennung der Jahresrech-
nung.

1)
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IV. Schlussbestimmungen

§ 27
Offentliche Bekanntmachungen

Die Satzungen und Verordnungen des Zweckver-
bandes werden im Amtsblatt des Landkreises Dil-
lingen a.d. Donau bekannt gemacht. Die Ver-
bandsmitglieder weisen in der fir die Bekanntma-
chung ihrer Satzungen vorgesehenen Form auf
diese Bekanntmachung hin. Die Satzungen und
Verordnungen kénnen in der Geschéftsstelle des
Zweckverbandes eingesehen werden.

Sonstige 6ffentliche Bekanntmachungen des
Zweckverbandes sind in ortsublicher Weise vor-
zunehmen. Die Aufsichtsbehdrde kann dartber
hinaus eine Veroffentlichung im Amtsblatt des
Landkreises Dillingen a.d. Donau anordnen.

§28
Besondere Zusténdigkeiten
der Aufsichtsbehérde

Die Aufsichtsbehérde kann die Verbandsver-
sammlung einberufen, wenn der Verbandsvorsit-
zende und seine Stellvertreter verhindert sind und
die Tagung der Verbandsversammlung unauf-
schiebbar ist.

Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband
und den Verbandsmitgliedern, wenn sie sich
gleichgeordnet gegeniiberstehen, und bei Strei-
tigkeiten der Mitglieder des Zweckverbandes un-
tereinander aus dem Verbandsverhdltnis ist die
Aufsichtsbehérde zur Schichtung anzurufen.

§29
Auflésung

Die Auflésung des Zweckverbandes bedarf einer
Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmaRligen
Stimmenzahl in der Verbandsversammlung und
der Genehmigung der Aufsichtsbehodrde. Die Auf-
I6sung ist wie die Verbandssatzung bekannt zu
machen.

Findet eine Abwicklung statt, so haben die betei-
ligten Gemeinden das Recht, die auf ihrem Gebiet
gelegenen Gegenstande des Anlagevermégens
des Zweckverbandes zum geschétzten Zeitwert
zu Ubernehmen. Im dbrigen ist das Vermdgen zu
verduf3ern und der Erlés nach Befriedigung der
Glaubiger an die Verbandsmitglieder unter An-
rechnung der ibernommenen Gegenstdnde nach
dem Verhaltnis der von ihnen insgesamt entrichte-
ten Investitionsumlagebetrdge zu verteilen. So-
weit das Vermogen die entrichteten Investitions-
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umlagebetrage Ubersteigt, darf es nur fur steuer-
begiinstigte Zwecke verwendet werden.

Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem Zweck-
verband aus, ohne dass dadurch der Zweckver-
band aufgeltst wird, so wird es mit dem Betrag
abgefunden, den es bei der Auflésung erhalten
wirde, wenn der Zweckverband zum Zeitpunkt
seines Ausscheidens aufgeldst werden wirde. Es
hat das Recht, die auf seinem Gebiet gelegenen
Gegenstéande des Anlagevermdgens unter An-
rechnung auf seinen Abfindungsanspruch zum
geschatzten Zeitwert zu tGbernehmen. Der Abfin-
dungsanspruch wird zwei Jahre nach dem Aus-
scheiden, spatestens im Fall der Auflosung des
Zweckverbandes fallig. Die Beteiligten kénnen fiir
die Berechnung und Falligkeit des Abfindungsan-
spruchs eine abweichende Regelung vereinbaren.

8§30
Inkrafttreten

(1) Diese Verbandssatzung tritt am Tage nach ihrer
Bekanntmachung-in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom
28. Marz 1969 aul3er Kraft.

Holzheim, den 30.12.2008

Kalkmeyer
Verbandsvorsitzender

Dillingen a.d.Donau, 22. Januar 2009

Leo Schrell, Landrat



	Georg Feess
	Marx
	Marx

	Verwaltungshaushalt
	und im
	Vermögenshaushalt
	Kukla
	Kukla
	Kukla
	Genehmigung


	§ 22
	Deckung des Finanzbedarfes
	IV. Schlussbestimmungen
	Käßmeyer



